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ber 1 990) und durch nachstehenden Text festgesetzt.

Im Übrigen gelten die bisherigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen

Die Zahl der Vollgeschosse wird gemäß $ 16 (2). Ziffer 3, auf ll festgesetzt.
Die Festlegung. in welchen Geschossen Vollgeschosse errichtet werden dürfen.
entfällt.
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Die maximal zulässig Firsthöhe wird auf 1 1 ,00 m. gemessen vom natürlichen
Gelände am jeweils ungünstigsten Punkt des Baugrundstücks festgesetzt.

Molzhain, den 25.06.2003
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